
AllMBl Nr. 14/2013 543

 Anlage 7.3/02 

 

 

zu DIN 18040-2 

Die Einführung bezieht sich auf Wohnungen, soweit sie nach Art. 48 Abs. 1 BayBO barrierefrei sein 
müssen. 

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten: 

01.  Die Norm ist regelmäßig anzuwenden, wenn bauaufsichtliche Anforderungen an das barrierefreie 
Bauen gestellt werden. 

02. Die Abschnitte 4.3.6 und 4.4 und 5.6 sowie alle Anforderungen mit der Kennzeichnung „R“ sind von 
der Einführung ausgenommen.  

03. Für Wohnungen nach Art. 48 Abs. 1 BayBO genügt es, wenn ein Fenster eines Aufenthaltsraums 
je Wohnung Abschnitt 5.3.2 Satz 2 entspricht. Zulässig sind auch Fenster, deren Brüstungen auf-
grund der Anforderungen an die Kindersicherheit eine Höhe von 70 cm über OFF aufweisen. 

04. Abweichend von Abschnitt 5.5.6 ist im Sanitärraum eine Badewanne anstelle eines Duschplatzes 
schon bei der Errichtung zulässig, sofern der Raum so dimensioniert und bauseits vorbereitet ist, 
dass ein barrierefreier Duschplatz nachträglich möglich ist. 

Hinweis: 

Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einführung nicht erfasst. 

 

 

 Anlage 7.4/1 

 

 

zur Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr 

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 

1. Zu Abschnitt 1 

 Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen sind entsprechend der Straßen-Bauklasse VI (Richtli-
nie für Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen – RStO 01) zu befestigen. Anstelle 
von DIN 1055-3:2006-03 ist DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA: 
2010-12 anzuwenden. 

2. Hinweisschilder 

2.1 Hinweisschilder für Zu- oder Durchfahrten haben die Aufschrift „Feuerwehrzufahrt“, die Schilder für 
Aufstell- oder Bewegungsflächen die Aufschrift „Flächen für die Feuerwehr“. 

 Die Hinweisschilder für Flächen für die Feuerwehr müssen der DIN 4066 entsprechen; die Hin-
weisschilder „Feuerwehrzufahrt“ müssen eine Größe von mindestens B/H = 594/210 mm haben 
und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus erkennbar sein.  

 Flächen für die Feuerwehr müssen eine jederzeit deutlich sichtbare Randbegrenzung haben. 

2.2 Nach § 12 Abs. 1 Nr. 8 StVO ist das Halten vor und in Feuerwehrzufahrten unzulässig, wenn diese 
Zufahrten amtlich gekennzeichnet sind. 

 Ist die Anordnung eines Halteverbots nach StVO im öffentlichen Verkehrsraum im Bereich der 
Feuerwehrzufahrt notwendig, so muss das Hinweisschild „Feuerwehrzufahrt“ von der zuständigen 
Behörde gekennzeichnet sein (amtliches Hinweisschild). 

 Anstelle des amtlichen Hinweisschildes „Feuerwehrzufahrt“ kann die zuständige Behörde die Auf-
stellung des Verkehrszeichens 283 (Halteverbot) nach StVO mit dem Zusatzschild „Feuerwehrzu-
fahrt“ anordnen (Schutzzone im Sinn von § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 StVO). 

Zusätzlich zu obiger Nr. 1 gilt Folgendes: 

01. Sofern durch geeignete Unterhaltung der Neuaufbau von Humus vermieden wird, sind auch Pflas-
terrasendecken, Rasengittersteine oder Einfachbauweisen entsprechender Tragfähigkeit zulässig, 
ausgenommen Schotterrasen. 


